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Wesentliche Themen auf der Tagesordnung des Europäischen Parlaments waren
die Vorbereitung der Regierungskonferenz 1996, Beschäftigungsfragen, die Oster-
weiterung der Europäischen Union, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
sowie die Wirtschafts- und Währungspolitik. Die halbjährlichen Treffen der Staats-
und Regierungschefs im Juni 1995 in Cannes und im Dezember in Madrid wurden
intensiv vor- und nachbereitet. Die parlamentarische Befassung mit Binnenmarkt-
fragen ging wegen der weitgehenden Bewältigung des Programms des Weißbuches
der Kommission von 1985 deutlich zurück.

Staatsoberhäupter und andere hohe Würdenträger suchen nach wie vor den Kon-
takt zu den Europa-Abgeordneten. Im Januar 1995 hielt der scheidende französi-
sche Staatspräsident Francois Mitterrand im Plenum seine Abschiedsrede. Der
deutsche Bundespräsident Roman Herzog sprach im Oktober 1995 zu den Abge-
ordneten, UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali folgte im November.
Während des ersten Besuches des neuen französischen Staatspräsidenten Chirac
im Juli 1995 kam es zu einem Eklat: Zahlreiche Abgeordnete protestierten laut-
stark gegen die französischen Atomtests auf dem Mururoa-Atoll1.

Das Parlament beschloß, im Jahr 1996 elf Plenartagungen in Straßburg und acht
zusätzliche Tagungen von jeweils zwei Tagen in Brüssel durchzuführen2. Nach
Fertigstellung des neuen Plenarsaals in der belgischen Hauptstadt nimmt die
Bedeutung des Arbeitsortes Brüssel erkennbar zu. Nach wie vor wehrt sich Straß-
burg - mit begrenztem Erfolg - gegen den absehbaren Bedeutungsverlust.

Die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments erfuhr durch den Zusam-
menschluß von zwei Fraktionen und durch die erstmalige Durchführung von Euro-
pawahlen in Schweden eine Veränderung. Die italienisch dominierte Gruppierung
„Forza Europa" und die „Sammlungsbewegung der europäischen Demokraten"
schlössen sich am 5.7.1995 zur „Fraktion der Union für Europa" zusammen. Die-
ser neue politische Zusammenschluß ist mit insgesamt 55 Mitgliedern nach der
Sozialdemokratische Fraktion und der Europäischen Volkspartei die drittstärkste
Kraft im Parlament. Am 17.9.1995 fanden erstmals Europawahlen in Schweden
statt. Gegenüber den vorausgegangenen Reichstagswahlen vom September 1994,
die als Grundlage für die vorläufige Mandatsverteilung nach dem Beitritt dienten,
verloren die Sozialdemokraten mehr als 17%, während die Grünen und die unab-
hängige Linkspartei kräftig zulegten. Die Wahlbeteiligung hatte nur bei 41,6%
(Reichstagswahl: 86,3%) gelegen. Damit wurde auch in dem skandinavischen Land
die Bedeutung von Europawahlen als „second-order national elections" unterstri-
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chen3. Es ist davon auszugehen, daß sich dieser Trend bei den ersten Europawah-
len in Österreich am 13.10.1996 fortsetzen wird.

Politikgestaltung: Einfluß durch Mitentscheidungs- und Haushaltsverfahren

Nach wie vor erscheint beim Blick auf die Tagesordnung der Plenarsitzungen die
Kritik berechtigt, das Europäische Parlament konzentriere seine Arbeit zu wenig
auf vorrangige Themen, bei denen es auch wirklich etwas bewegen kann. Die Initia-
tivberichte und -entschließungen nehmen einen großen Teil der Arbeit ein. 1995
wurden insgesamt 253 entsprechende Entschließungen verabschiedet. Die Abge-
ordneten stellten im Jahr 1995 zudem 4.971 parlamentarische Anfragen an die
Kommission und an den Rat.

Gleichzeitig gingen die parlamentarischen Aktivitäten im Gesetzgebungsbereich
erkennbar zurück: Die Kommission legte in den zurückliegenden Jahren in konse-
quenter Anwendung des Subsidiaritätsprinzips eine deutlich geringere Zahl von
neuen Gesetzesinitiativen vor. Während die Gesetzgebungsarbeit im Jahre 1992
mit 259 Konsultationen und 80 ersten Lesungen im Verfahren der Zusammenarbeit
ihren Höhepunkt erreicht hatte, sanken die entsprechenden Zahlen für diese parla-
mentarischen Befassungen 1995 auf 164 bzw. 26. Hinzu kamen allerdings 35 erste,
19 zweite und sieben dritte Lesungen im Mitentscheidungsverfahren, das 1993 mit
dem Maastrichter Vertrag neu eingeführt worden war4. Die Mitwirkung des Parla-
ments in diesem neuen Mitentscheidungsverfahren und das parlamentarische Haus-
haltsrecht sowie sein 1995 17 Mal ausgeübtes Zustimmungsrecht bei wichtigen,
vorrangig außenpolitischen Entscheidungen sind wesentliche Instrumente zur Ein-
flußnahme bei der Politikgestaltung5.

In einer Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments
über das mit dem Maastrichter Vertrag neu eingeführte Mitentscheidungsverfahren
wurde darauf hingewiesen, daß im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des Maa-
strichter Vertrages im November 1993 und März 1996 insgesamt 162 Vorschläge
auf der Grundlage des Mitentscheidungsverfahren von der Kommission vorge-
schlagen worden sind6. Davon wurden bis März 1996 40 angenommen. In sechs
Fällen wurde die Rechtsgrundlage von der Kommission verändert, davon vier aus
dem Umweltbereich. Das Europäische Parlament schlug in 32 Fällen in der zwei-
ten Lesung Änderungen zu den vorgelegten Richtlinien vor. Diese wurden vom
Rat in neun Fällen übernommen; in 20 Fällen rief der Rat den Vermittlungsaus-
schuß an. Lediglich in zwei Fällen lehnte das Europäische Parlament in den ersten
zweieinhalb Jahren der Anwendung entsprechender Vorlagen ab (Entschließung
des Europäischen Parlaments vom 19.7.1994 zum Vorschlag für eine Richtlinie
zum „Sprach-Telefondienst" sowie Entschließung des Europäischen Parlaments
vom 1.3.1995 zum Vorschlag für eine Richtlinie über den rechtlichen Schutz von
biotechnologischen Erfindungen). Im zweiten Fall wurde der Vorschlag zurückge-
wiesen, obwohl im Vermittlungsausschuß eine Einigung erreicht worden war.
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Insgesamt ist festzustellen, daß das neue Verfahren der Mitentscheidung in der
Praxis zufriedenstellend funktioniert. Die Anwendung des Verfahrens wird auch
von der Kommission in einem positiven Licht gesehen7. Durchschnittlich vergin-
gen zwischen der Eröffnung und der Beendigung des Mitentscheidungsverfahrens
398 Tage. Um das Verfahren noch besser zu gestalten, schlug das Europäische Par-
lament im Hinblick auf die Regierungskonferenz 1996 verschiedene Vereinfachun-
gen vor8. So soll künftig am Anfang des Verfahrens die sogenannte „kleine Ver-
mittlung", bei der ohnehin keine wirklichen Verhandlungen stattfinden, entfallen.
Gestrichen werden könnte auch die dem Rat einseitig zustehende Möglichkeit, im
Falle eines endgültigen Scheiterns des Vermittlungsverfahrens seinen gemeinsa-
men Standpunkt zu bestätigen und damit in Kraft zu setzen. Damit würde der Druck
auf eine Einigung im Vermittlungsausschuß nicht unerheblich erhöht9.

Im Haushaltsverfahren für das Budget 1996 kürzte das Parlament in der ersten
Lesung 400 Mio. ECU gegenüber dem Vorentwurf des Rates, um Spielräume für
seine politischen Schwerpunkte zu gewinnen. Diese setzte es im Bereich Beschäf-
tigung und Wachstum, bei den Informationskampagnen, bei den Bildungsprogram-
men LEONARDO und SOKRATES, bei der Sozialpolitik und im Gesundheitsbe-
reich10. Vermehrte Mittel wurden auch bereit gestellt für einen freiwilligen europäi-
schen Einsatzdienst für Jugendliche. Darüber hinaus wurde in den EU-Program-
men verstärkt die Berücksichtigung von umweltpolitischen Aspekten angemahnt
(„greening" des Haushalts).

Die vom Parlament vorgenommene Einstellung von nicht unerheblichen Mitteln
für Gemeinsame Aktionen im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik in die Reserve des Haushalts wurde vom Rat heftig kritisiert". Diese Mittel
können nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Parlaments von der Kommission
freigegeben werden. Damit verschaffte sich das Parlament nach Auffassung des
Rates einen unrechtmäßigen Einfluß auf außenpolitische Exekutivmaßnahmen.
Der sich daraus ergebende institutionelle Konflikt wirkte sich auch auf die in der
Regierungskonferenz zur Überarbeitung des Maastrichter Vertrages vorgetragenen
Haltungen der Regierungen zur künftigen Rolle des Europäischen Parlaments in
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik aus.

Es ist kaum möglich, die Fülle der vom Parlament behandelten Themen auch
nur im Überblick darzustellen. Exemplarisch hingewiesen sei auf wichtige Ent-
schließungen zu den Themen Beschäftigung, Wirtschafts- und Währungsunion
sowie auf die Menschenrechtsaktivitäten.

Auf der Grundlage des Berichtes eines hierfür eingerichteten nichtständigen
Ausschusses wurde am 13.7.1995 eine ausführliche Entschließung zu einer
kohärenten Beschäftigungsstrategie für die Europäische Union angenommen12.
Darin wird an die Aussagen des von der Kommission 1993 vorgelegten Weißbu-
ches über Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung angeknüpft. Das
Ziel der Schaffung von 15 Millionen neuer langfristiger Arbeitsplätze sei eine der
größten Prioritäten für die Union, die Mitgliedstaaten, die regionalen und lokalen
Behörden sowie für die Sozialpartner. Die Gemeinschaft müsse hierzu mit allen ihr
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zur Verfügung stehenden Instrumenten - u.a. Strukturfonds, Kohäsionsfonds,
Gemeinschaftsinitiativen - einen wesentlichen Beitrag leisten.

In einer 40 Punkte umfassenden Entschließung zur Wirtschafts- und Währungs-
union vom 18.4.1996 wies das Europäische Parlament in Ziffer 1 nachdrücklich
darauf hin, „daß gemäß Artikel 2 und 130a des Vertrages der wirtschaftliche und
soziale Zusammenhalt zu den grundlegenden Zielen der Europäischen Union
gehört und die Wirtschafts- und Währungsunion unter Berücksichtigung der Vor-
rangstellung dieses Kohäsionsziels errichtet werden muß"13. Die langfristigen Ziel-
setzungen der WWU und des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts wür-
den sich nicht widersprechen. Eine Entwicklung, die dauerhaft zu einem Club der
„Auserwählten" und einer Gruppe von „Ausgeschlossenen" führen würde, wäre
politisch unannehmbar und wirtschaftlich katastrophal für die Zukunft der Union.
Für die „Prä-In-Länder" müsse nach dem Modell des EWS eine Stabilitätszone
geschaffen werden, die mit der Euro-Zone verbunden wäre. Zugleich müsse ein
Solidaritätsmechanismus zur Stabilisierung der Finanzmärkte gegen externe Spe-
kulationen eingeführt werden.

Nach wie vor nehmen Menschenrechtsfragen in den Debatten des Parlaments
einen breiten Raum ein. Regelmäßig stehen Verletzungen der Menschenrechte in
Drittstaaten auf der Tagesordnung. Der Menschenrechts-Jahresbericht für 1995
wurde vom Plenum am 26.4.1995 angenommen14. Den jährlich zu vergebenden
Sacharov-Preis erhielt für 1995 Leyla Zana, die 1991 mit 30 Jahren als erste kurdi-
sche Abgeordnete ins türkische Parlament gewählt worden war. Damit wurde ihr
Engagement gegen Folter und für die Wahrung der Menschenwürde gewürdigt.

Die Haltung des Europäischen Parlaments zur Regierungskonferenz 1996

Unter Mitwirkung der beiden vom Europäischen Parlament benannten Vertreter
Elisabeth Guigou und Elmar Brok hatte eine vom Europäischen Rat eingesetzte
Reflexionsgruppe im zweiten Halbjahr 1995 eine „kommentierte Tagesordnung"
für die Regierungskonferenz zur Überprüfung des Maastrichter Vertrages vorge-
legt15. Diese Konferenz wurde am 29.3.1996 in Turin von den Staats- und Regie-
rungschefs der EU-Staaten in Anwesenheit von Parlamentspräsident Klaus Hänsch
feierlich eröffnet16.

Im Vorfeld der Regierungskonferenz hatte sich der Institutionelle Ausschuß und
das Plenum des Europäischen Parlaments mehrfach mit den aus seiner Sicht vor-
dringlichen Reformnotwendigkeiten befaßt17. Am 17.5.1995 wurde eine Ent-
schließung „zur Funktionsweise des Vertrages über die Europäische Union im Hin-
blick auf die Regierungskonferenz 1996 - Verwirklichung und Entwicklung der
Union" verabschiedet18. Am 14.12.1995 folgte die Entschließung zur Tagesord-
nung der Regierungskonferenz 1996 im Hinblick auf die Tagung des Europäischen
Rats in Madrid19 und am 13.3.1996 schließlich die „Entschließung zur Stellung-
nahme des Europäischen Parlaments zur Einberufung der Regierungskonferenz
1996 und zur Bewertung der Arbeiten der Reflexionsgruppe und zur Festlegung
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der politischen Prioritäten des Europäischen Parlaments im Hinblick auf die Regie-
rungskonferenz 1996"20.

Der zuletzt genannte Beschluß vom 13.3.1996 ist von besonderer Bedeutung, da
er die offizielle Stellungnahme des Parlaments zu den Arbeiten der Regierungs-
konferenz 1996 enthält. In diesem Dokument werden acht wesentliche Prioritäten
für die Verhandlungen genannt:

- eine verbesserte Definition der europäischen Bürgerschaft und stärkere Achtung
der Menschenrechte;

- eine effizientere Antwort auf die Sorgen der Bürger bezüglich der inneren
Sicherheit;

- die Entwicklung der sozialen und ökologischen Dimension und der Beschäfti-
gungspolitik im Binnenmarkt; gefordert wird unter anderem ein eigenes Kapitel
im Vertrag zur Beschäftigungspolitik;

- die Stärkung der außenpolitischen Rolle der Europäischen Union;
- eine positive Antwort auf die Forderungen der Bürger nach mehr Offenheit und

Transparenz, unter anderem durch eine Verringerung der Zahl der EU-Entschei-
dungsverfahren;

- entscheidende Fortschritte auf dem Weg zu einem demokratischeren und effizi-
enteren Europa auf der Grundlage eines gleichen Status der Staaten;

- eine größere Glaubwürdigkeit der Europäischen Union durch die wirksamere
Bekämpfung von Betrügereien;

- einen vereinfachten kodifizierten und verständlicheren Vertrag.

Während an den vorbereitenden Arbeiten der Reflexionsgruppe noch die beiden
genannten Abgeordneten als Mitglieder direkt beteiligt waren, wurde im Hinblick
auf die Regierungskonferenz selbst - wegen des Widerstands von Großbritannien
und auch von Frankreich - vom Europäischen Rat festgelegt, daß Vertreter des Par-
laments zwar eng an die Arbeiten angebunden werden, jedoch nicht regelmäßig
vertreten sein sollten21.

In der Folge fand in regelmäßigen Zeitabständen ein Meinungsaustausch zwi-
schen den Regierungsvertretern und den vom Europäischen Parlament beauftrag-
ten beiden Abgeordneten bzw. mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments
statt. Dabei wurde das Interesse des Europäischen Parlaments an einer Vereinfa-
chung des Entscheidungsverfahrens unterstrichen. Künftig soll es statt der jetzt
vorhandenen mehr als 20 Entscheidungsverfahren lediglich die drei Varianten
Anhörung, Mitentscheidung und Zustimmung geben22. Vor allem drängte das
Europäische Parlament darauf, daß künftig in der Gesetzgebung regelmäßig das
Mitentscheidungsverfahren angewandt werden sollte, das eine gleichberechtigte
Stellung von Rat und Parlament vorsieht. Weitgehende Einigung besteht auch dar-
über, daß für die Zahl der Abgeordneten eine Höchstgrenze von 700 festgelegt
werden soll, die auch nach eventuellen Beitritten nicht überschritten werden soll.
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Interaktion: Die Arbeit des neuen Bürgerbeauftragten

Das Öffentlichkeitsinteresse an der Arbeit des Europäischen Parlaments bleibt wei-
terhin begrenzt. Häufig stehen wenig spektakuläre technische Binnenmarktfragen,
Verträge mit Drittstaaten, Aspekte der Verkehrspolitik oder die Harmonisierung
von nationalen Gesetzen auf der Tagesordnung.

Vergleichsweise breit wurde von den Medien allerdings die kritische Stellung-
nahme des Parlaments vom 13.12.1995 zur Verwirklichung der Zollunion mit der
Türkei sowie der spektakuläre Protest zahlreicher Abgeordneter gegen die franzö-
sischen Atomtests bei der Rede des französischen Staatspräsidenten Chirac am
11.7.1995 im Plenum kommentiert. Chirac konnte sich wegen der Trillerpfeifen
und der anhaltenden Zwischenrufe kaum Gehör verschaffen.

Der am 12.7.1995 zum ersten Bürgerbeauftragten der Europäischen Union
gewählte Finne Jacob M. Södermann legte im April 1996 einen ersten Jahresbe-
richt vor, in dem eine Bilanz der Arbeiten bis Ende März 1996 gezogen wurde23. In
den ersten neun Monaten seiner Tätigkeit waren insgesamt 537 Beschwerden ein-
gegangen. Von den bearbeiteten Beschwerden waren lediglich 81 als zulässig, 350
jedoch als nicht zulässig erklärt worden. Der hohe Anteil an unzulässigen
Beschwerden wurde damit erklärt, daß viele Petenten die Begrenzungen der Arbeit
des „Ombudsmannes" nicht beachtet hätten24:

- Eine Beschwerde muß sich auf einen konkreten Mißstand beziehen.
- Der Bürgerbeauftragte kann nur Beschwerden über Tätigkeiten der Organe und

Institutionen der EG, nicht aber Beschwerden über andere (z.B. nationale oder
regionale) Behörden prüfen.

- Der Bürgerbeauftragte darf nicht in schwebende Gerichtsverfahren - einschließ-
lich Verfahren vor dem EuGH und dem Gericht erster Instanz - eingreifen oder
die Rechtmäßigkeit einer gerichtlichen Entscheidung in Frage stellen.

- Geeignete administrative Möglichkeiten einer internen Abhilfe müssen der
Beschwerde vorausgegangen sein.

- Der Beschwerdeführer sollte sein Anliegen spätestens zwei Jahre nach Kenntnis
über den zugrundeliegenden Sachverhalt vortragen.

Offensichtlich existiert noch ein erheblicher Aufklärungsbedarf über die Hand-
lungsmöglichkeiten des Bürgerbeauftragten und vor allem über die Abgrenzung
der verschiedenen Instrumente von Bürgerinnen und Bürger, auf bestimmte Anlie-
gen hinzuweisen. Diese reichen von Anfragen an den lokalen Abgeordneten, über
die nach wie vor möglichen Petitionen an das Parlament und über Hinweise an die
Kommission - z.B. wegen Verstößen gegen Umweltvorschriften der EU - bis hin
zur Beschwerde beim europäischen Bürgerbeauftragten.

Ausblick

Das Europäische Parlament konnte seine Rolle seit der Einführung von europäi-
schen Direktwahlen kontinuierlich und im Ergebnis recht erfolgreich ausbauen25.
Längst wurde es vom bloßen Diskussionsforum zum ernstzunehmenden Mitgestal-
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ter europäischer Politik. Allerdings sind die in verschiedenen Vertrags Überarbei-
tungen geschaffenen Verfahren viel zu kompliziert und in ihrer Anwendung wenig
kohärent. Vor allem bleibt der Einfluß des Parlaments bei Materien des zweiten
und dritten Pfeilers sehr begrenzt. Bei der Schengen-Zusammenarbeit, die außer-
halb des Gemeinschaftsrahmens geführt wird, sind seine Einwirkungsmöglichkei-
ten marginal.

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Europäischen Union und die künf-
tige Rolle des Europäischen Parlaments im institutionellen Gefüge kommt der
Regierungskonferenz 1996 eine zentrale Bedeutung zu. Aufgrund der Widerstände
der britischen der französischen Regierung gegen eine weitere Stärkung des
Europäischen Parlaments wird es jedoch schwer werden, weiterreichende Positi-
onsverbesserungen für das Parlament zu erreichen. Kaum zu beantworten ist heute
die Frage nach den Erfolgsaussichten der Regierungskonferenz 1996 aus Parla-
mentssicht. Gegenwärtig ist die Unterstützung für das Europäische Parlament im
Lager der EU-Regierungen eher gering. Allerdings dürfte man sich einer pragmati-
schen Ausweitung des Verfahrens der Mitentscheidung in einzelnen Politikfeldern
nur schwerlich verschließen können, wenn dies von einzelnen Mitgliedsregierun-
gen zu einem wesentlichen Anliegen gemacht wird.
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